
Alliance Digital

Alliance Digital ist eine von der britischen εCPS-PRS neu geschaffene Plattform,
um auch kleinen und mittelgroßen εusikverlagen die εöglichkeit zur zentralen
Vergabe paneuropäischer τnline-δizenzen zu bieten. Die Aufnahme zur Alliance
Digital steht jedem Rechtsinhaber unabhängig von der Größe seines εusikkatalogs
offen. Der Initiative sollen bereits über κίί Independent-Verlage beigetreten
seinιί.

Voraussetzung zum Beitritt zur Alliance Digital ist der Abschluss eines spezi-
ellen Wahrnehmungsvertrages, des Pan-European δicensing-τnline Agency
Agreement, den die εCPS-PRS gemeinsam mit der britischen εusic Publishers
Association (εPA) entwickelt hatι1. Daraus ergibt sich die Ausgestaltung des
Wahrnehmungsverhältnisses zwischen dem beitretenden Verlag und Alliance Di-
gitalμ Gemäß Ziff. 4.1 τnline Agency Agreement behält der Verlag die εöglich-
keit, seine τnline-Rechte daneben auch weiterhin individuell zu vergebenν Alliance
Digital wird somit auf nicht-exklusiver Basis tätig. Im Hinblick auf die δizenztarife
im Ausland findet das Bestimmungslandprinzip Anwendungι2. Die von Alliance
Digital eingezogenen δizenzgebühren werden nach Abzug von Verwaltungsge-
bühren in Höhe von ι,5 % vierteljährig ausgeschüttetι3. Jedes εitglied von Alli-
ance Digital erhält Internet-Zugang zu allen wesentlichen Informationen, wie etwa
zu den abgeschlossenen δizenzverträgen mit Verwertern, den Repertoire-Daten-
banken, den σutzungsüberprüfungsprotokollen und zu den Einzelheiten der δi-
zenzgebührverteilungι4.

Armonia

Das Joint-Venture Armonia, im Januar 2ίίι zwischen der französischen SACEε,
der spanischen SGAE und der italienischen SIAE abgeschlossen, stellt ein ver-
wertungsgesellschaftsgesteuertes Zentrallizenzierungsmodell dar. Armonia wurde
nicht von Rechtsinhabern wie etwa Verlagen initiiertν vielmehr handelt es sich um
einen vertraglichen Zusammenschluss der drei Verwertungsgesellschaften, um de-

F.

G.

ιί Vgl. Butler, Billboard.biz vom 11.4.2ίίκ, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am
1ι.λ.2ίίλ)μ httpμήήwww.billboard.bizήbbbizήsearchήarticle_display.jspςvnu_content _id=1ίί
3ικκκλ1.

ι1 Vgl. das εuster dieses Wahrnehmungsvertrags bei MPA, Stellungnahme zur Kommissions-
Empfehlung, vom 31.ι.2ίίι, S. λ ff.ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ
httpμήήcirca.europa.euήPublicήircήmarktήmarkt_consultationsήlibraryςl=ήcopyright_neigh-
bouringήcollective_cross-borderήmpa_enpdfή_Eσ_1.ί_&a=d.

ι2 Vgl. Ziff. 4.5 τnline Agency Agreement.
ι3 Vgl. Ziff. 5.3 τnline Agency Agreement.
ι4 Vgl. Ziff. 6 τnline Agency Agreement.

145

https://doi.org/10.5771/9783845233758-145-1 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783845233758-145-1
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ren gemeinsames εusikrepertoire, d.h. die Werke der mit den drei Gesellschaften
unmittelbar assoziierten französischen, spanischen und italienischen Urheber, eu-
ropaweit zur τnline-σutzung anzubietenι5. Die Verwertungsgesellschaften haben
die entsprechenden σutzungsrechte ihres jeweiligen nationalen Repertoires offen-
bar auf exklusivem Wege in das Joint-Venture eingebracht, so dass sie folglich den
anderen europäischen Verwertungsgesellschaften nicht mehr über die Gegensei-
tigkeitsverträge zur Verfügung stehenι6. Jedoch soll das Joint-Venture auch ande-
ren Verwertungsgesellschaften offen stehenιι. Eine Zusammenarbeiten zwischen
SACEε, SGAE und SIAE erfolgt auch bei der digitalen Rechteverwaltung, ins-
besondere bei der σutzungskontrolle sowie bei der Einziehung und der Ausschüt-
tung der δizenzgebührenικ. σach Angaben von SACEε hat Armonia bislang noch
keine paneuropäischen τnline-δizenzen vergeben (Standμ εärz 2ίίλ)ιλ.

Nordic model

Die unter der Bezeichnung σordic εodel firmierende δizenzvereinbarung der
nordischen und baltischen Verwertungsgesellschaften KτDA (Dänemark), STEF
(Island), STIε (Schweden), TEτSTτ (Finnland), Tτστ (σorwegen), EAÜ (Est-
land), AKKAήδAA (δettland) und δATGA-A (δitauen) stellt insofern eine Aus-
nahme zu den bereits genannten gebietsübergreifenden δizenzinitiativen dar, als
dass sich die genannten Verwertungsgesellschaften lediglich gegenseitig zur Er-
teilung von εehrstaatenlizenzen ihres eigenen, unmittelbar wahrgenommenen
εusikrepertoires nach Vorbild des IFPI-Simulcasting-Abkommens ermächtigt ha-
benκί. Es handelt sich daher nicht um eine paneuropäische Zentrallizenzierungs-
stelle im eigentlichen Sinne, da die entsprechenden τnline-σutzungsrechte nicht
für den gesamten EU-Raum, sondern lediglich für die Territorien der beteiligten

H.

ι5 Vgl. Butler, Billboard.biz vom 11.4.2ίίκ.
ι6 Vgl. GESAC, Stellungnahme zur Kommissions-Empfehlung, vom 1.ι.2ίίι, S. 3. τb die üb-

rigen europäischen Verwertungsgesellschaften dennoch über bilateral ausgehandelte Ver-
träge weiterhin die εusikrepertoires von Armonia auf territorial beschränkter Basis lizen-
zieren, ist nicht bekannt.

ιι Vgl. GESAC, a.a.τ.
ικ Vgl. Ermert, Verwertungsgesellschaften SACEε und SGAE kooperieren fürs digitale Ge-

schäft, heise online vom 23.1.2ίίι, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 1ι.λ.2ίίλ)μ
httpμήήwww.heise.deήnewstickerήVerwertungsgesellschaften-Sacem-und-SGAE-kooperie-
ren-fuers-digitale-Geschaeft--ήmeldungήκ4ίκ1.

ιλ Information von Caroline Bonin, zuständige εitarbeiterin für internationale Angelegenhei-
ten beim juristischen Dienst der SACEε, anlässlich eines Gesprächs mit Sylvie σérisson
im εärz 2ίίλ. Vgl. auch Europäisches Parlament, Verwertungsgesellschaften und kulturelle
Vielfalt in der εusikbranche, Studie vom 15.6.2ίίλ, S. 3κ, online abrufbar unter (zuletzt
abgerufen am 16.1ί.2ίίλ)μ httpμήήwww.europarl.europa.euήactivitiesήcommitteesήstudiesήse-
archPerform.doςpage=ί&language=DE.

κί Vgl. zum IFPI-Simulcasting-Abkommen bereits oben § 5. B.
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